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Zukunft der Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union (EU) 
Stärkere Integration in die EU im Interesse der Arbeitnehmenden
Der bilaterale Weg, auf dem die Schweiz bisher ihre Beziehungen mit der EU regeln konnten, wird zusehends steiniger. Deshalb müssen wir andere Optionen wie EWR oder EU-Beitritt erörtern. Schieben wir diese Diskussion zu lange auf, ist zu befürchten, dass die Schweiz ihre Interessen in Zukunft weniger gut vertreten kann.
Der Bundesrat hat soeben einen Bericht zum Stand unserer Beziehungen mit der EU veröffentlicht. Vor dem derzeitigen politischen Hintergrund und angesichts der näher rückenden eidgenössischen Wahlen ist er sehr vorsichtig zu Werke gegangen, dies nicht zuletzt, weil die Bevölkerung einen EU-Beitritt weiterhin ablehnt.
Nichtsdestotrotz zeichnen sich die Grenzen des bilateralen Weges immer deutlicher ab, und allmählich wird das sogar in Teilen der Wirtschaft erkannt. So vertritt Avenir Suisse, die Denkfabrik der Wirtschaft, die Ansicht, dass die Schweiz sich jetzt mit der Frage befassen muss, wie ihre Beziehungen zur EU in Zukunft aussehen sollen. Unter gewissen Bedingungen (Beibehaltung des Schweizer Frankens) wird sogar der Beitritt befürwortet. 
Der bilaterale Weg führt in eine Sackgasse
Nach Ansicht von Travail.Suisse gewährte der bisher verfolgte bilaterale Weg der Schweiz vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht einen sehr befriedigenden Zugang zum EU-Markt. Der freie Personenverkehr konnte eingeführt werden (womit, wie man gern vergisst, eines der grössten Hindernisse für einen EU-Beitritt beseitigt wurde). 
Doch mehrere neuere Entwicklungen zeigen, dass rasch dunkle Wolken am Horizont aufziehen könnten, wenn wir in unseren Beziehungen mit der EU weiterhin auf den bilateralen Weg setzen. So wird der Handlungsspielraum für eine autonome Politik immer kleiner, wie beispielsweise die unilaterale Übernahme des Cassis-de-Dijon-Prinzips ohne Gegenleistung oder der immer stärkere Druck auf die Schweiz hin zur Aufgabe gewisser kantonaler Steuerpraktiken und Übernahme des EU-Verhaltenskodex in Steuerfragen zeigen.

Die Aushandlung neuer bilateraler Abkommen wird auch immer komplizierter, denn die EU zählt immer mehr Mitglieder und das Europäische Parlament hat infolge des Vertrags von Lissabon auch ein Wörtchen mitzureden. Ausserdem verlangt die EU immer öfter, dass EU-Recht unverändert übernommen wird, was mit der Autonomie der Schweiz kaum vereinbar ist. Allgemein ist auch festzustellen, dass der Multilateralismus den Bilateralismus immer mehr verdrängt, insbesondere seit dem Ausbruch der Finanzkrise, die sich zu einer Weltwirtschaftskrise ausgeweitet hat.
Unter diesen Umständen hätte die ausschliessliche Weiterführung des Bilateralismus zur Folge, dass Schweizer Unternehmen weniger gute Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen in der Schweiz bieten können, denn es besteht die Gefahr, dass die Rahmenbedingungen unseres Landes sich verschlechtern. Das könnte Schweizer Unternehmen veranlassen, sich vermehrt ausserhalb der Schweiz weiterzuentwickeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Preis für den freien Personenverkehr würde damit für die Arbeitnehmenden zu hoch. 
Daraus folgt nach Ansicht von Travail.Suisse, dass die heutigen europapolitischen Instrumente der Schweiz (Verwaltung der bilateralen Abkommen, Aushandlung neuer Abkommen, autonomer Rechtsnachvollzug) zu überprüfen sind und man vermehrt in Richtung multilaterale Zusammenarbeit gehen muss. Als Optionen sind ein neuer EWR oder ein EU-Beitritt ins Auge zu fassen.
Soziale und arbeitsrechtliche Vorteile des EWR- oder EU-Beitritts
Für die Schweizer Arbeitnehmenden liegt gegenüber dem bilateralen Weg der Hauptvorteil des EWR- oder EU-Beitritts in der obligatorischen Übernahme der sozialen Gesetzgebung der EU, die den derzeit in der Schweiz geltenden Arbeitsschutz spürbar verbessern würde. Die Schweiz müsste auch die von den europäischen Sozialpartnern ausgehandelten und in den verschiedenen EU-Ländern umgesetzten Rahmenvereinbarungen übernehmen. Konkret wären die wichtigsten Verbesserungen:

· Einführung eines Elternurlaubs von vier Monaten, und zwar mit der Gewähr, danach an den alten Arbeitsplatz zurückkehren zu können oder eine gleichwertige Arbeit zu erhalten. Die Frage der Urlaubsvergütung wird auf nationaler Ebene geregelt.

· Gleichbehandlung für Arbeitnehmende mit Teilzeitpensum und befristetem Arbeitsvertrag. In der Schweiz ist die Gleichbehandlung zum Beispiel in der Pensionskasse wegen des Koordinationsabzugs, der unabhängig von der Arbeitszeit immer gleich hoch bleibt, nicht gewährleistet.

· Umfassendere Mitspracherechte im Unternehmen, namentlich bei Umstrukturierungen und Massenentlassungen. Die Rechtslage der Vertreterinnen und Vertreter der Schweizer Arbeitnehmenden in europäischen Betriebsräten wäre auch geklärt und würde nicht mehr auf einer fakultativen Grundlage ohne gesetzliche Verpflichtung beruhen, wie das derzeit der Fall ist.
· Besseren gesetzlichen Schutz gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz. Das Schweizer Recht ist sehr lückenhaft im Bereich der Rassendiskriminierung. Die Vertragsfreiheit gemäss Obligationenrecht (OR) lässt faktisch Diskriminierungen im Bereich der Einstellung von Arbeitskräften zu.
· Übernahme der Errungenschaften des europäischen Sozialdialogs, der zu von den europäischen Sozialpartnern ausgehandelten Rahmenvereinbarungen führte. Als Beispiele sind die Rahmenvereinbarung über Stress am Arbeitsplatz aus dem Jahr 2004 oder die neuere Rahmenvereinbarung über Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz (2007) zu nennen. EWR oder EU-Beitritt würden dadurch die Sozialpartnerschaft auch in der Schweiz stärken, denn die Schweizer Sozialpartner könnten sich nicht nur an Verhandlungen auf europäischer Ebene beteiligen, sondern auch die europäischen Rahmenvereinbarungen in der Schweiz umsetzen, dies hauptsächlich über die Gesamtarbeitsverträge (GAV). Dies läge im Interesse der Arbeitnehmenden unseres Landes.
Beitritt nur zu sehr strikten Bedingungen möglich
Im Vergleich zum bilateralen Weg liegt der Hauptvorteil des EWR eben in den sozialen und arbeitsrechtlichen Verbesserungen, die übernommen werden müssten. Der Nachteil des EWR wäre zwar, dass wir verpflichtet wären, das Regelwerk des europäischen Grossmarktes zu übernehmen, ohne an der Entscheidungsfindung beteiligt zu sein, und das würde einen Souveränitätsverlust für die Schweiz bedeuten. Aber wie wir bereits gesehen haben, führt auch der bilaterale Weg – wenn nicht von Rechts wegen, so doch zumindest faktisch – zu einem ähnlichen Souveränitätsverlust, da der Handlungsspielraum für eine autonome Politik der Schweiz immer kleiner wird.
Der EU-Beitritt hätte gegenüber dem EWR oder dem bilateralem Weg den Vorteil, dass er nicht nur einen Souveränitätsverlust, sondern auch einen Souveränitätsgewinn mit sich bringen würde, denn die Schweiz hätte bei der Gestaltung des EU-Rechts volles Mitspracherecht. Ein Beitritt käme für Travail.Suisse aber nur unter strikten Bedingungen in Frage: Erstens müsste man den Anstieg des MWST-Satzes, der auf 15 Prozent klettern würde, sozial abfedern können, und zweitens müssten wir den Schweizer Franken behalten können oder bei obligatorischer Einführung des Euro eine lange Übergangsfrist gewährt bekommen, damit die Investitionen und das Wachstum in der Schweiz nicht unter dem vorhersehbaren deutlichen Anstieg der Zinssätze leiden. 
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